
682 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
des Ausschusses rur Gesundheit und Umweltschutz 

über die Regierungsvorlage (656 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Kraliken

anstaltengesetz geändert witd 

Die ·Bundesl'egierung hat am 17. OktOber 1977 
die obgenannte Regierungsvorlage ~m National
rat eing'ebracht, durch welche für den Landes
gesetzgeber die Grundlage geschaffen werden soll, 
daß bei der Einrichtung von regionalen Zentren 
für die Gesundheitsfürsol"'ge oder :bei der Durch
führung der· Datenverarbeitung von Kranken-

. anstalten andere (private oder öffentliche) Rechts
träger ·die Speicherung, Verarbeitung und Autbe
wahrung der Krankengeschichten übernehmen 
können. Zu den Daten sollen nur die behandeln
den Arzte und Krankenanstalten Zugriff erhalten. 
Weiters soll :durch den vorlieg.enden Gesetzent
wurf die Bestimmung, ·daß Personen, die an Uni
versitätskliniken oder .an Bundes-Hebammenl.ehr
anstalten behandelt werden, nur dann für Unter
richtszwecke heran~ezogen werden können, so
weit es ihrem Gesundheitszustand nicht abträglich 
ist und sie nicht ausdrücklich Widerspruch er
hoben haben, dahingehend ausgeweitet werden, 
daß sie auch für sonstige Krankenanstalten, in 
denen klinischer Unterricht erteilt wird, Geltung 
halben soll. 

Koller 

Berichterstatter 

Der Ausschuß ,für Gesun:dheit und Umwelt
schutz hat den erwälhnten Gesetzentwurf in seiner 
Sitzung am 9. November 1977 in Verhandlung 
gezogen. Nach der Debatte, .an der sich die Abge
ordnete Dr. Marga H u:b i n e k sowie der Aus
schußohmann Abgeordneter Dr. S c r i n z i be
teiligten, wurde die Regi,erungsvorlage unter Be
rücksichtigung eines Abänder.ungsantrages ein
stimmig angenommen. 

Durch diesen Aibänderungsantrag wird die 
Formulierung "Anlagen ,der automatischen Daten
verarbeitung" durch den Begriff "automations
unterstützte Datenverarbeitung" ersetzt. Dieser 
Begriff wurde im Unterausschuß ·des Verfassungs
ausschusses des Nationalrates, in dem der Entwurf 
für ein Datenschutzgesetz vorberaten wird, erar
beitet und soll zur Vereinheitlichung der T,emino
logie auch ·im Kr.ankenanstaltengesetlZ verwendet 
werden. 

Der Ausschuß :für Gesundheit und Umwelt
schutz stellt somit den An t rag, der National
rat wolle dem von der Bundesregierung vorg.e
legten Gesetzentwurt (656 der Beilagen) mit lier 
a n g e s chI 0 5 sen e nAh ä n d ,e run gdie 
verfassun~mäß~e Zustimmung erteilen. 

Wien, 1977 11 09 

Dr. Scrinzi 

Obmann 

'/. 
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2 682 der Beilagen 

). 

Abänderung 
. zum Gesetzentwurfin 656 der Beilagen 

In Z. 1 hat der zweite Satz von § 10 Abs. 3 mationsunters.tützter Datenverarbeitung bein-
zu lauten : halten." 

"Die Ermächtigung kann auch die. Speicherung, 
Verarbeitung und Aufbewahrung mittels auto-
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